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 LIFG-Anfrage Radverkehr - Unfälle [#274748] 
Ihre Anfrage über fragdenstaat.de vom 03.04.2023 
 
 

██████████████

 

per E-Mail vom 03.04.2023 baten Sie über die Plattform fragdenstaat.de unter Be-

zugnahme auf einen Presseartikel vom 30.03.2023 in den „Badischen Neuste Nach-

richten“ um Zusendung der entsprechenden Datengrundlagen für die Aussagen der 

Schutzpolizeidirektion Pforzheim über Unfälle im Radverkehr. Zudem wünschten Sie 

vergleichsweise entsprechende Daten bzw. Angaben für den Kraftfahrzeugverkehr.  

 

Wir haben Ihre Anfrage geprüft und bewerten diese als Anfrage im Sinne des LIFG. 

Die von Ihnen weiter genannten Rechtsgrundlagen UVwG und UIG sind hier nicht 

einschlägig. 

 

Die Auskunft ergeht gebührenfrei, da die erbetene Auskunft mit nur geringem Auf-

wand verbunden war. 

 

Zu Ihrer Anfrage antwortet das Polizeipräsidium Pforzheim wie folgt: 

 

 

Bahnhofstr. 13 · 75172 Pforzheim · Telefon 07231/186-0 · Telefax 07231/186-1050    pforzheim.pp@polizei.bwl.de 
ÖPNV-Anschluss: Bahnhofstraße/Leopoldplatz 
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Die Berichterstattung der Badischen Neusten Nachrichten (BNN) basiert auf der Vor-

stellung der Fahrradgruppe des Polizeipräsidiums Pforzheim vor den örtlichen Me-

dien am 30.03.2023. Die in dieser Berichterstattung zitierten Aussagen des Leiters 

der Schutzpolizeidirektion, Herrn Andreas Bjedov, wurden in der Folge nicht mit dem 

Polizeipräsidium Pforzheim abgestimmt. 

Herr Bjedov ging bei der Vorstellung der Fahrradgruppe kurz auf die Unfalllage bei 

schweren Verkehrsunfällen mit getöteten Radfahrenden durch Kernaussagen der 

Unfallstatistik für Baden-Württemberg ein. Demnach sind landesweit fast die Hälfte 

dieser Unfälle (42%) sogenannte Alleinunfälle. Bei den getöteten Radfahrenden liegt 

die Verursacherquote sogar bei 82% und damit leicht über den angegebenen drei-

viertel der Unfälle. Eine verzerrte Darstellung des Unfallgeschehens mit Radfahren-

den ist deshalb nicht erkennbar. 

 

Im Hinblick auf die von Ihnen gewünschten Datengrundlagen und Vergleichsdaten 

für den Kraftfahrzeugverkehr verweisen wir unter Bezug auf § 4 des Straßenver-

kehrsunfallstatistikgesetzes, wonach die Polizeidienststellen Auskünfte über Unfall-

aufnahmen den statistischen Ämtern der Länder laufend zuleiten, auf die Erhebun-

gen des Statistischen Landesamts. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Referat Recht und Datenschutz 


